
Vermögensschaden-Haftpflicht 
für Gemeindeorgane NEU 

Vermögensschaden-HaftpflichtversicherungGemeindekonzept

Versichert sind alle Gemeindeorgane sowie der Amtsleiter und Mitglieder  
von Ausschüssen, wenn sie wegen einer in Ausübung der versicherten Tätigkeit  
begangenen Pflichtverletzung für einen Vermögensschaden auf Schadenersatz in  
Anspruch genommen werden. Eigenschaden ist versichert. Versichert ist der Bereich  
der Hoheits- undder Privatwirtschaftsverwaltung für Mandate in gemeindeeigenen  
Gesellschaften und in Verbänden.

Es stehen 2 Versicherungssummen zur Verfügung –
500.000 oder 1.000.000 Euro.

Landesdirektion Steiermark 

Annenstraße 36-38, 8020 Graz 
Tel.: +43 316 782-0, E-Mail: info@uniqa.at 

www.uniqa.at

Dieser Werbefolder ist eine unverbindliche Erstinformation und berücksichtigt
Ihre persönlichen Bedürfnisse nicht. Er stellt kein Angebot, keine Beratung, kei-
ne Aufforderung und keine individuelle Empfehlung zum Kauf dar. Irrtümer, 
Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Stand: Juni 2019. Die Produktinfor-

mationsblätter mit detaillierteren Informationen finden Sie unter www.uniqa.
at. Die vollständigen Informationen zum gewählten Produkt entnehmen Sie 
bitte dem Versicherungsantrag, der Versicherungspolizze und den Versiche-
rungsbedingungen.

Medieninhaber: UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien, Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, DVR: 0018813

Denk SICHER,
weil an ALLES
gedacht. §


